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Preise der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 20 Psg.,

ReNamezcil; D Psg.

Ausgabestellen:
In Diez : Nosenstraste 36.

In Bad EmS : Römerstraße 95.

Nr. SS de« 22 April »SI8

Druck und Berlag von H. Chr. Sommer, -
Diez und Bad Ems.

Verantw. f. d. Schriftl . P aul Lange, Bad EmS.

58 . Jahrgang
■■ MH!

Amtlichem UM-

Kommandantur der Festung
Coblenz -Etircnbreilftein.

Abt . IT. Nr . 5802 . Coblenz , den 18. April 1918.

Verordnung.
Immer wieder gehen von militärischen ^Dienststellen

und Kriegswirtschaftlichen Betrieben , di? dringende Auf¬
träge im Hceresintcr .sse auszufiihren haben, Klag n dar¬
über ein , daß einzelne Versender

a) Wagen , die ihnen von der Eisenbahnverwaltunz zur Be¬
förderung bestimmter , dringend benötigter Güt . r bevor¬
zugt gestellt worden sind, zu anderweit .g n Zwecken ver¬
wenden,

b) Wagen , die sie beladen erhalten haben, nach Entladung
ohne Einverständnis der Eisenbahn wieder beladen.
Ein solches Verfahren widerspricht den Interessen der

öffentlichen Sicherheit . Gemäß § 9 b d s Gefetzts über den
Belagerungszustand vom 4. Juni 1861 und §■t des Abän¬
derungsgesetzes vom 11. Dezember Ial5 verbiete ich hiernach,
daß der Versender die ihm für bestimmte Sendungen von der
Eisenbahnverwaltung überwiesenen Eisenbahnwagen ohne
Genehmigung der Eisenbahnverwaltung für andere Sen¬
dungen verwendet oder für ihn beladen eingegangene Wa¬
gen ohne Zustimmung der Eisenbahnverwaltung lvieder be¬
ladet . Verstöße hiergegen werden, sofern die bestehenden
Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Ge¬
fängnis bis zu 1 Jahr und beim Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Hast oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Der Kommandant:
v. Luctwuld,

Bemerallkutnast.

(Pst . (b) 511/12 . 17 K. R . A .)

Bekanntmachung.
Im Interesse der öffentlichen Sicherheit wird hiernut

für die Dauer des Krieges jeglicher Handel mit Schnellstahl
vhnc Rücksicht auf die Art der Legierung , sowie mit Ab¬
fällen und Spänen von Schnellstahl verboten.

Unter Schnellstahl im Sinne dieser Anordnung wird
jedes Material verstanden, das handelsüblich als Schnell¬
stahl (Schnellschnittstahl , Schnellarbeitsstahl , HochleistnngS-
stahl oder Naturskahl und dergl .) gilt oder unmittelbar ocer
mittelbar hiersür zu verwenden ist.

Trotz des Verbotes bleiben gestattet:
«) Verkäufe und Lieferungen an die Kriegsmetall -Aktien-

gesellschaft, Berlin W. 9, Potsdamcrstr . 10 '11,
b) Verkäufe und Lieferungen , für welche Bezugsscheine der

Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kriegsamtes bezw. ans
Grund solcher Bezugsscheine ordnungsmäßig ausge¬
stellte Unter -Bezugsscheine für Schncllstahl vorliegen,

c) Verkäufe und Lieferungen von Abfällen und Spänen
von Schnellstahl an die Lieferer derjenigen Stähle , von
d-r.en die Abfälle und Späne verrühren,

d) Verkäufe und sonstige Lieferungen , für welche eine aus¬
drückliche Genehmigung von der Kriegs -Nvhstofs -Ab-
teilung des Kriegsamtes in Bcr . in vorllegt.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von vor¬
stehendem Verbot sind an die Kr'egs -Rohstofs -Abteilung oes
Kgl . Preuß . Kriegsministeriums in Berlin , Verl . Hede-
mannstr . 10/11 , zu richten. Sie haben nur Aussicht auf
Genehmigung , wenn in ihnen der Nachweis des rechtmäßigen
Erwerbs der zu verkaufenden Mengen einwandfrei erbracht
ist. Die Entscheidungen auf die Anträge behält sich der
Unterzeichnete Militärbefehlshaber vor.

Zuwiderhandlung oder Anreizung zur Zuwiderhandlung
gegen vorstehendes Verbot wird , soweit nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach
§96 des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. 6.
1851 mit Gefängnis bis zu 1 Jahr und beim Vorliegen mil¬
dernder Umstände nach dem Reicbsgesetz vom 11. 12. 1915,
betr. Abänderung des Gesetzes über den Belagerungszustand,
mit Hast ooer Geldstrafe bis 1500 Mark bestraft.

Die Bekanntmachung vom 30 . 5 . 16 . Nr . M . 3996/1.
16. K. R . A. tritt hiermit außer Kraft.

Frankfurt (M .), den 20 . April 1918.
XVIII Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Der stellv. Kommsmdierende General:

Riedel.
General der Infanterie , ‘ ä
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®. 461 wird bestimmt:
8 1.

Obstweine (auch RhabarberWein ) des Jahrgangs
JP] 7 dürfen unter den nachstehend festgesetzte Bedingungen
abgesetzt werden.

Die Absatzpreise dürfen keinen im Verhältnis zu den Ge¬
stehungskosten oder den Einstandspreisen übermäßigen Ge¬
winn enthalten . Bestrafungen auf Grund der Bekanntmach¬
ung gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915
(ReichS-Gesetzbl. S . 467) werden durch Jnnehaltuug der
Preisbestimmungen dieser Bekanntmachung •■.ttit ausge¬
schlossen.

Keinesfalls dürfen bei dem Absatz der hierunter vcr-
zeichnrten Obstweine Preise überschritten werden, die be¬
tragen:

I. beim Verkauf durch Hersteller an den Handel
1. in Fässern oder offenen Gefäßen von 10 Liter Inhalt

und darüber für 1 Liter Apfelwein 0,95, Birnenwein
0,85, Apfel- und Birnenwein gemischt 0,20, Heidelbeer-
wein 1,50, Johannisbeerwein , Stachelbeerwein 1,70,
Brombeerwein , Kirschwein, Himbeerwein 1,80, Erdbecr-
wein 2,00, Rhabarberwcin 0,80 Mk;

3. in offenen Gesäßen unter 10 Liter Inhalt für l Liter
Apfelwein 1,05, Birnenwein 0,95, Apfel- und Birnen-
wein gemischt 1,00, Heidelbeerwein 1,65, Johannisbeer-
wein, Stachelbeerwein 1,85, Brombeerwein , Kirschwein,
Himbeerwein 1,95, Erdbeerwein 2,16, Rhabarberwein
0,90 Mk.;

8. in geschlossenen Flaschen zu mindestens 0,7 Liter In¬
halt (Flasche ist frachtfrei zurückzugeben oder zum Ein¬
standspreis zu vergüten ) für 1 Flasche Apfelwein 1,05,
Birnenw . 0,95, Apfel- u. Birnenw . gem. 1,00, Heidel-
beerw. 1,65, Johannisbeerw ., Stachelbeerw . 1,85, Brom-
beerw., Kirschw., Himbeerw. 1,95, Erdbeerw . 2,15, Rha-
barberw . 0,90 Mk.;
II. beim Verkauf durch Hersteller mit Ausnahme der

Gastwirte an Verbraucher und beim Weiterverkauf im Greß-
nnd Zwischenhandel:

1. in Fässern und offenen Gefäßen von 10 Liter Inhalt
und darüber für 1 Liter Apfelw. 1,15, Birnenw 105,
Apfel- u. Birnenw .gem. 1,10, Heidclbeerw. 1,80, Jo¬
hannisbeerw ., Stachelbeerw . 2,00, Brombeerw ., Kirsch¬
wein, Himbeerw., 2,10, Erdbeerw . 2,30, Rhabarberw.
1,00 Mk.;

3, in offenen Gefäßen unter 10 Liter für 1 Liter Apfelw.
1,25, Birnenw . 1,15, Apfel- u . Birnenw . gem. 1,20.
Heidclbeerw. 1,90, Johannisbeerw ., Stachelbeerw. 2.10,
Brombeerw ., Kirschw., Himbeerw. 2,20, Erdbeerw . 2,40,
Rhabarberw . 1,10 Mk.;

3 in geschlossenen Flaschen zu mindestens 0,7 Liter In¬
halt (Flasche ist frachtfrei zurückzugeben oder zum Ein-
standspreis zu vergüten ) für 1 Flasche Apfelw 1 25
Birnenw . 1,15, Apfel- u. Birnenw . gem. 1,20, Hkidei-
beerw. 1,90, Johannisbeerw ., Stachelbeerw . 2,10. Brom-
becrw., Kirschw., Himbeerw. 2.20, Erdbeerw . 2,40. Rha-
harberw . 1,10 Mk.;
III . Bei der Abgabe an Verbraucher durch den Groß-

Zwischen- und Kleinhandel:
1. ln Fässern und offenen Gefäßen von 10 Liter Inhalt

und darüber für 1 Liter Llpfelw 1.20, Birnenwein 1,10,
tzlpfel- u . Birnenw . gem. 1,15, Heidelbeerwein 1,90 Jo-
hannisbecrw ., Stachelbeerw . 2,10. Brombeerw ., Kirsch-
Wein, Himbeerw. 2,20, Erdbeerw . 240 . Rhabarberw.
1,05 Mk.; >

3. in offenen Gefäßen unter 10 Liter Inhalt für l Liter
Apfelw. 1,25, Birnenw , 1,15, Apfel- u. Birnenw . gem.
430, Heidelbeerb». 1,06, Johannisbeerw ., Stachelbeerw.

-- VJH  m „ .j„JU...,, .. . . . ITA.  —
wein 2,45, rBerto . 1,10

«. fn geschlossenen Flaschen zu minvestenr 0,7 Liter
(Flasche ist frachtfrei zurückzugeben oder zum Einkaufs¬
preis zu vergüten ) für 1 Fl . Apfelw. 145 , Birnenw.
135 , Apfel- u. Birnenw . gem. 1,40. Heidelbeerw 2.35,
Johannisbeerw ., Stachelbeerw . 2,50, Brombeerw .,
Kirschw., Himbeerw. 2,75, Erdbeerw. 3,00, Rhabarber¬
wein 1,30 Mk.
IV. Bei der Abgabe an Verbraucher durch Gastwirte:

1. soweit diese selbst) auch gemAß8 7 Absatz 3 der Velord-
nung über die Verarbeitung von Gemüse und Obst vom
23. Januar 1918, Hersteller der verabfolgten Obstweine
sind:

a) im Ausschank, glasweise oder in offenen Flaschen
für 1 Liter Apfelw. 1,25, Birnenw . 1,15, Apfel- und
Birnenw . gem. 1,20, Heidelbeerw. 1,90, Johannis¬
beerw., Stachelbeerw . 2,10, Brombeerw., Kirschw,

Himbeerw. 2,20, Erdbeerw . 2.40, Rhabarberw . 110 Mk.,
b) in geschlossenen Flaschen zu mindestens 0,7 Liter

Inhalt für 1 Fl . Apfelw. 1,25, Birnenw . 115,
Apfel- u . Birnenw . gem. 1,20, Heidelbeerw. 1,90,
Johannisbeerw ., Stachelbeerw . 2,10, Brombeerw.
Kirschw., Himbeerw. 2,20, Erdbeerw . 2,40, Rba-
barberw . 1,10 Mk.;

2. soweit nicht von ihnen hergestellte Obstweine verabfolgt
werden : .

«) im Ausschank, glasweise oder in offenen Flaschen
für 1 Liter Apfelw. 1,45, Birnenw . 1,35, Apfel, g
Birnenw . gem. 1,40, Heidelbeerw 2,35, Johannis¬
beerw., Stachelbeerw . 2,50, Brombeerw ., Kirschw.,
Himbeerw. 2,75, Erdbeerw . 3,00, Rhabarberw . 1.30
Mark;

b) in geschlossenen Flaschen zu mindestens 0,7 Liter
. Inhalt für 1 Fl . Apfelw. 1,45, Birnenw . 1,35,
Apfel- u. Birnenw . gem. 1,40, Heidelbeerw. 2 35,
Johannisbeerw , Stachelbeerw . 2,50, Brombeerw,.
Kirschw., Himbeerw. 2,75, Erdbeerw . 3,00, Rha¬
barberw . 1,30 Mk.

Beim Verkauf in kleineren als 0,7 Liter fassenden
Flalshen müssen die Preise dem Flaschcninhalt entsprechend
ermäßigt werden. Beim Verkauf in solchen Flaschen oder im
Ausschank darf der Preist auf 5 Pfennig nach oben abge-
rrmdet werden.

Sämtliche Preise gelten für Hersteller ab Bahn - oder
Schiffstatton des Herstellungsorts , für Händler ab Bahn¬
oder Schiffstation des Händlers , bei Lieferung am Herstel¬
lungsort oder am Ort des Händlers für Hersteller und
Händler frei Haus des Käufers , soweit dies dem OrtSgc-
brvrch entspricht. Der Flaschenpreis gilt ohne Flasche und
ohne Verpackung. Diese dürfen nur in Höhe der Selbst¬
kosten in Rechnung gestellt werden. Sonstige Zuschläge irgend
welcher Art dürfen nicht erhoben werden.

Es wird darauf hingewiesen, daß nach § 1 der Verord¬
nung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und
zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 581) der Handel mit Obstwein nur oon
Personen betrieben werden darf , denen die Erlaubnis hier¬
zu er teilt worden ist.

8 L.
Die Festsetzung abweichender Preise für einzelne Ge¬

biete des Reiches auf Antrag der Landesstellen für Gemüse
und Obst bleibt Vorbehalten.

8 3.
Von Betrieben , die bei der ehemaligen Kriegsgesellschaft

fftt Weinobst-Einkauf und-Verterlung G m. b. H. nicht anz--
meldei worden sind, sowie von nichtgewerbsmäßigen Herstel¬
lern, welche die ihnen obliegende Anmeldung bei dieser Ge¬
sellschaft unterlassen haben, dürfen Obstweine des Jahrgang»
1917 irach wie vor nicht abgesetzt werden.

uuu;rqu;
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hbhen stK die in der Reknnntmnchnng der ehemaligen Ärl »Ur¬
gesellschaft für Weinobst-Einkauf und -Verteilung <8 . m. b
H über den Absatz von Apfel- und Bi menwein vom 3. April
1917 festgesetzten Preise um je 0,10 Mk. für Liter und Flasche.

Beerenweine sowie Kirsch- und Rhabarberwein früherer
Jahrgänge dürfen nur zu Preisen abgesetzt werden, die hinter
den in § 1 festgesetzten Preisen Zurückbleiben.

8 v.
Die vorstehenden Preisbestimmungen gelten auch für den

Absatz nicht gewerbsmäßiger Hersteller, die im Jahre nicht
mehr als 30 Doppelzentner Frischobst verarbeiten.

8 e.

ittÄ-gJL* *.ts MSSSss SSS3.

Wu Mt f̂ nveu © tutttteäbtawtt » t>cv Land»
gemeinden.

Betrifft: DaS Bormundschafttzwesen.
Ein Amtsgericht klagt darüber , daß die Herren Stan¬

desbeamten in vielen Fällen die gemäß §. 48 des Reichsge-
setzes über ' die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬
barkeit zu erstattenden Anzeigen verspätet oder gar nicht
einreichcn. Ich bringe die bezüglichen Bestimmungen hier¬
mit in Erinnerung , wonach die Standesbeamten in folgen¬
den Fällen den Vormundschaftsgerichten Anzeige zu erstatten
haben:

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften
werden gemäß K 9 der Verordnung üb' r die Verarbeitung
von Gemüse und Obst vom 23. Januar 1916 bestraft.

8 7.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft.
Die Bekanntmachung der ehemaligen Kriegsgesellschaft

für Weinobst-Einkauf und -Verteilung G .m. b. H. über dev
Absatz von Obstwein dom 10. Dezember 1917 tritt zu gleicher
Zert außer Geltung.

Berlin , den 18. März 1918.
Reichsstelle für Gemüse und Obst.

Geschäftsabteilung.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

____ __ Kohlmann._ ppa . Härtel._

Winzer!

1. wenn bei ihnen der Tod einer Person angezeigt wird,
die ein minderjähriges Kind hinterlassen hat,

2. wenn bei ihnen
a) die Geburt eines ehelichen Kindes nach dem Tode

des Vaters oder
b) die Geburt eines unehelichen Kindes angczeizt

wird,
3. wenn vor ihnen von einer Frau , die ein minderjähriges

eheliches Kind hat , eine Ehe geschlossen wird,
4. wenn bei ihnen die Auffindung eines Minderjährigen,

dessen Familienstand nicht zu ermitteln , angezeigt wird.
Ich bemerke dazu : daß für diese Anzeigen stets Formu¬

lare dort auf Vorrat sein müssen und jede Anzeige zu den
Sammelakten zu vermerken ist.

Zu Anzeigen unter 1 ist dorgeschlaaen worden, auf der
Rückseite Namen und Geburtsdatum der Kinder anzugeben,
wodurch sich die spätere Einziehung der Geburtsurkunden
erübrigen werde. i

Unser Heer braucht noch dringend Pferdefutter.
Das einjährige Rebholz  liefert gehäckselt und vermahlen
ein beachtenswertes , nährhaltiges Ersatzfuttermittel . Sam¬
melt daher das einjährige Rebholz, verbrennt es nicht, son¬
dern liefert es ab an die Beauftragten des Kriegsausschusses
für Ersatzfutter ab . Durch Verbrennen oder Wegwerfen der
Nebenschnitte helft Ihr unseren Feinden. Mit der kleinsten
Menge Rebholz, die ihr abgebt, erfüllt Ihr eine vaterlän¬
dische Pflicht.

Solltet Ihr an der sofortigen Lieferung verhinderst sein,
so sorgt wenigstens, daß das Rebholz bis zur späteren Ab¬
gabe aufbewahrt wird.

Der Preis für Rebholz ist behördlich festgesetzt und wird
bei Ablieferung jeder Menge sofort bezahlt.

Der sttlloertretkNdk kommandierende General.

l . 8666. - Diez,  den 16. April 1918.

Der Vorsitzende de» Kreisau4!ch«ffeS.
Thon.

Tgb.-Nr . Fl . 1099. Diez,  den 19. April 1918.
An die Herren Bürgermeister »es Kreises.

Ich erinnere an meine Verfügung vom 5. ds. Mts . •—
Tgb.-Nr . 1002 —, veröffentlicht im Kreisblatt Nr . 82, letr.
Zahl der vemusgabten Fleischkarten, und ersuche um deren
Erledigung binnen 24 Stunden.

Der Vorsitzende de» KreiSausschusses.
Thon.

J .-Nr . II. 4089. Diez,  den 17. April 1918.
Bekanntmachung.

Der Johann Math Ludwig in Weinähr ist zum Bürger¬
meister dieser Gemeinde auf die gesetzmäßige achtjährige
Amtsdauer , beginnend mit dem 18. Juni ds . Js ., wiederge¬
wählt und von mir bestätigt worden.

Bekanntmachung.
Der Herr Regierungspräsident in Wiesbaden hat aus

Grund des K 3, Absatz 2 der Bekanntmachung vom 11. De¬
zember 1916 (Reichsgesetzblatt Nr . 281), betr . die Ersparnis
von Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln , die Polizeistunde
für den Wirtshausbetrieb für die Sommerzeit 1918, vom 15.
April bis 16. September 1918, in den Städten Diez,
Nassau, Bad Ems  auf 11 Uhr abends und für alle übri¬
gen Orte des Kreises an den Wochentagen von Montags bis
Freitags auf 10 Uhr und an den Samstagen , Sonn - nnd
Feiertagen auf 11 Uhr abends festgesetzt.

Mit dem 17. September 1918 tritt obne weiteres die
bisherige Polizeistunde wieder in Kraft.

Die Ortspolizeibehörden werden um entsprechende Wei-
terbekanntgabe ersucht.

Der König!. Land rat.

Der König!. Landrat.
Thon.

Tgb.-Nr . K. W. 2540. Diez,  den 19. April 1918.

An sämtliche Wirtschaftsausschüsse des Kreises.
Infolge Mangels an Stroh - und Hanfgarbenbändern

hat die Kriegsrohstoffabteilung des Kriegsministerinms er¬
hebliche Mengen Papiergarn zur Anfertigung von Äarveu-
bändern , welche den Landwirten durch die Kriegswirtschasts-
ämter zugeführt werden sollen, fretgegcbcn. Soweit das
Krifgswirtschaftsamt heute unterrichtet ist, dürfte derPrei»
für die Garbenbänder zwischen 50 bis 60 Mark für das
Tausend liegen. Um den Bedarf für den Unterlahnkreis
rechtzeitig sicher zu stellen, werden die Wirtschaftsausschüsse
ersucht, bis spätestens 25. April nach hier mitzuteilen,
wieviel Garbenbänder benötigt werden.

t
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KriegstvirtschaftSstette
I . «
Lück

Pr . I. 1 C. A. 981. Wiesbaden, den 8. April 1918.

Bekanntmachung.
Die Herren Fachminister haben durch Erlaß vom 18.

v. Alts . - II . e. 391, Fin . Min . II . 3794 — anläßlich eines
Sonderfalles den Ortspolizeibehörden zur Pflicht gemacht,
sich künftig bei Erteilung ver behördlichen Erlaubnis an
lvandernde Schaustellerunternehmungen nach 8 60 a a . a.
O. davon zu überzeugen, daß die bei dein Gewerbebetrieb
mitgeführten Gewerbegehillen usw. auch Vollzählig und mit
Namen in den Wandergewerbcscheinen eingetragen sind, so¬
fern sie nicht Einzelscheinc besitzen. Auch haben sie darauf
zu achten, daß während der Ausübung des Betriebes andere
als in dem Scheine eingetragene, nicht ortsansässige Per¬
sonen nicht beschäftigt werden. Vorgefundene Ilmegel-
mäßigkeiten haben sie sofort zur Anzeige z>: bringen.

Der Regicrungs,Präfident.
Im Auftrag«.

Kötter. ,
• ■ •

Diez,  den 15. April 1918.
Abdruck teile ich den Ortspolizeibehörden des Kreises

zur Kenntnisnahme und genauen Beachtung mit.
Der König!. Land rat.

Thon.

J .-Nr . 4124 II . Diez,  den 17. April 1918.

Betrifft: Kartoffelanbau.
Wie mir mitgeteilt worden ist, soll in einzelnen Ge¬

meinden versucht werden, anstelle von Kartoffeln Dickwurz
anzubauen , da diese beim Verkauf einen höheren Gewinn
lieferten.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister , einem solch wenig
vaterländischen Sinn verratenden Verhalten mit allen Mit¬
teln entgegenzutreten und besonders auch keinen Zweifel
darüber aufkommen zu lassen, oaß gegen jede Ueberschrei-
tung des Höchstpreises für Dickwurz vorgeaangen werden
wird.

Eine Herabsetzung für Dickwurz ist übrigens geplant,
dagegen werden die bisherigen Höchstpreise für Kartoffel«
bestehen bleiben.

Der Vorsitzende des Kreisausschufie».
Thon.

. . . . . . ... je&t r>CXfitti 7 cTficit . T'fr o ^ ttTanifcljc ffiefft .' vuttff
Wirt * ftrtz geneigt fein, sich mt « einer solchen Negierung
zn verständigen,  alle Fragen zu lösen und im Einver¬
nehmen mit ihr zu handeln . Im allgemeinen können wir
sagen, daß zwei Elemente , die Georgier im Westen tnrd die
Türken im Osten, die Herren der Geschicke Transkaukasiens
sind, mit welchen sich die Türkei einzeln auseinandersetzen
und zwischen welchen sie im Bedarfsfälle selbst vermitteln
wird . Aber bei Schaffung unabhängiger Gebilde in Trans-
kankasien darf man keineswegs die Millionen Muselmanen
in Ciskaukasien vergessen, die einen natürlichen Damm
gegen Rußland bilden. Es tst daher notwendig auch die Un¬
abhängigkeit und Freiheit dieses Gebietes zn sichern. Durch
die Einnahme Batums werde» alle diese Fragen ans die
Tagesordnung gestellt.

Liebesgaben für die heimkehrenden Gefangenen.
Die Friedensschlüsse im Osten stellen den Opfersinn

des deutschen Volkes vor neue Aufgaben. Viele Tausende
von Kriegs- und Zivilgefangenen haben den Weg in die
Frkchnt angctreten , die sie s» lange jmmerzllch entbehren
mußten . Aber zumeist treffen sie von allen Hilfsmitteln
entblößt an der Grenze ein, von der Erwartung erfüllt , daß
die Heimat sich ihrer hilfreich annehmen werde. Diese Er¬
wartung darf nicht enttäuscht werden. In dankenswerter
Weise haben denn auch, einer Kabinettsorder Seiner Ma¬
jestät des Kaisers vom 25. Februar dieses Jahres ent¬
sprechend, das Preußische Kriegsministerium und Ser Mili-
tärinspekteur der Freiwilligen Krankenpflege mit Unter¬
stützung des Zentralkomitees , der Landes- und Provinzial-
verbände vom Roten Kreuz, sowie des Vaterlänvischen
Frauenvereins dafür Sorge getragen, daß die Zurückkehren¬
den an den Uebernahmestationen mit Liebesgaben bedacht
lverdcn. Allenthalben haben die ^ ertttorialen Delegierten
der Freiwilligen Krankenpflege zu freiwilligen Spenden auf-
gerufen. Der Kaiser selbst hat sich mit 250 000 Mark an die
Spitze der Spender gestellt. Das Kriegsministerium , sowie
die Verwaltungsausschüsse der Vollsspende und d .r Hinden-
burgaabe haben dafür 200 000 Mark bewilligt . Aus den ein¬
gehenden Spenden werden die Mittel für Liebesgabenpakete
beschafft, die den Heimkehrenden an der Grenze verabreicht
lverden. In den Quarantänelagern ist die Versorgung der
ehemaligen Gefangenen in der Weise geregelt, daß ihnen
Gutscheine ausgehändigt werden, die sie in den Stand setzen,
nach eigener Wahl an Liebesgaben zu entnehmen, was sie
gerade an: notwendigsten gebrauchen. Sv ist alles vorbe¬
reitet , um den Heimkehrenden einen freundlichen Empfang zu
bereiten. Es bedarf nun aber der oft bewährten Opferwillig-
feit des gesamten Volkes, um das Liebeswerk für die vielen
Tausende, die das traurige Los der Gefangenschaft lange
ertragen mußten , in wirksamer Weise ausznbauen.

Aus dem Gerichtslaal.
MchtamtUche« » e«

Zur Eroberung Batums
K o nstantinvpe  l, 18. April . (Agence Milli .)

Besprechung der E i n n a h m e B a t u m s hebt Terdschuman
die Bedeutung dieser Stadt vom militärischen , politischen
und wirtschaftlichen Standpunkte hervor und sagte: Durch
diese Tat werden die Muselmanen  und ch rist l i chen
Georgier  vollständig Herren ihrer Geschicke. Wie wir
schon wiederholt betonten , ist da-: osmanische Reich von den
besten Absichten für die Georgier erfüllt und wünscht, diese
Nation frei und unabhängig zu sehen. Es aenügt, daß in
Georgien eine der Türkei günstig gesinnte Regierung gebill

Köln,  19 . April . Das Schöffengericht perurteiltc den
Kaufmann Otto Frauendors aus Köln wegen Z u cke r s chi e -
bung  zu vier Wochen Gefängnis und 11900 Mark Geld-
strase. Er hatte an vier hiesige Konditoreftn Zucker, dessen
Höchstpreis 32 Psg . beträgt , bis zu 3,60 Mark das Pfund
verkauft . Tie Konditoren 'erhielten Geldstrafen bis zu 1400
Mark . l

Das Feldheer braucht dringend Hafer,
Heu und Stroh!

Landwirts helft dem Heere!
a
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